
Stadt Oestrich-Winkel im Rheingau 

Satzung über die teilräumliche Aufhebung des  

Bebauungsplan Nr. 35 „Obere und Mittlere Bein“ 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentli-

cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinwei-

sen und Anregungen. 

Oestrich-Winkel und Wettenberg, den 07.02.2022 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen 

7. Deutsche Bahn AG (11.11.2021)

9. Deutsche Telekom Technik GmbH (10.11.2021)

13. Eisenbahn-Bundesamt (15.11.2021)

10. Deutscher Wetterdienst (01.11.2021)

3. Hessen Mobil Wiesbaden (18.10.2021)

29. Landesverband der jüdischen Gemeinde in Hessen (13.10.2021)

36. Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (16.11.2021)

36 K. Regierungspräsidium Darmstadt - Kampfmittelräumdienst (08.10.2021)

12. Vodafone Hessen GmbH & Co.KG (19.11.2021)

Stellungnahmen ohne Anregungen 

87. Amprion GmbH (03.11.2021)

31. Amt für Bodenmanagement Limburg an der Lahn (19.11.2021)

45. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-

wehr (18.10.2021)

11. DFS Deutsche Flugsicherung (08.11.2021)

16. Direktion Bundesbereitschaftspolizei (19.10.2021)

74. Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod (18.10.2021)

17. Handwerkskammer Wiesbaden (15.10.2021)

23. IHK Wiesbaden (28.10.2021 und 19.11.2021)

32. Kreisausschuss des LK Limburg-Weilburg – Landwirtschaft (18.10.2021)

66. Kreisausschuss des Rheingau-Taunus Kreis (25.11.2021)

40. Landesbetrieb Bau und Immobilen (02.12.2021)

27. Landesamt für Denkmalpflege – hessen Archäologie (19.10.2021)

78. Magistrat der Hochschulstadt Geisenheim (09.11.2021)

34. Pledoc GmbH (18.10.2021)

38. RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund (22.10.2021)

79. Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein (21.10.2021)

81. Verbandsgemeindeverwaltung Daheim / VG Nastätten (18.10.2021)

44. Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus (08.12.2021)

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind keine Stellungnahmen mit Anregungen 

und Hinweisen von der Öffentlichkeit eingegangen. 
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Beschlussempfehlung 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden nach

ausführlicher Diskussion als Stellungnahmen der Stadt Oestrich-Winkel be-

schlossen.

(2) Der Entwurf der Satzung über die teilräumliche Aufhebung des Bebauungsplan

Nr. 35 „Obere und Mittlere Bein“ ist mit den zugehörigen Unterlagen (Begrün-

dung, Umweltbericht, Fachgutachten, etc.) in der gemäß (1) geänderten Fassung

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die beteiligten Behörden und son-

stige Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichtigen.
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1. 

2. 

Deutsche Bahn AG (11.11.2021) 

Beschlussempfehlungen 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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1. 

Deutsche Telekom Technik GmbH (10.11.2021) 

Beschlussempfehlungen 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Eisenbahn-Bundesamt (15.11.2021) 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Deutsche Bahn AG wurde ebenfalls beteiligt. Verwiesen wird auf die entspre-

chende Stellungnahme. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Datumsangabe wird überprüft und in der Begründung korrigiert (11.03.2005). Auf 

Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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1. 

2. 

3. 

Anlage zum Schreiben des Eisenbahn-Bundesamt 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zu 2 und 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Deutscher Wetterdienst (01.11.2021) 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Hessen Mobil Wiesbaden (18.10.2021) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Klassifizierte Straßen sind durch die Teilaufhebung des Bebauungsplanes nicht 

betroffen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Landesverband der jüdischen Gemeinde in Hessen (13.10.2021)  

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Belange des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden sind durch die Teilauf-

hebung des Bebauungsplanes im Bereich der ehemaligen Bahntrasse nicht betrof-

fen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (16.11.2021) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Oestrich-Winkel 

wird ein Freistellungsverfahren beantragen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Die Aufhe-

bung des Bebauungsplanes zur Schaffung planungsrechtlicher Klarheit kann unab-

hängig davon weiter betrieben werden. 
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Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Vorliegend handelt es sich um die Teilaufhebung eines Bebauungsplanes zur Schaf-

fung planungsrechtlicher Klarheit. Das Areal ist künftig dem unbeplanten Innenbe-

reich nach § 34 BauGB zuzuordnen, wodurch die benachbarten Grundstücke jeweils 

in einer Tiefe von ca. 8 bis 10 m erweitert werden könnten und mögliche Vorhaben 

nach §34 BauGB zu beurteilen sind. Ein konkreter Wasserbedarfsnachweis lässt 

sich daraus nicht ableiten. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht nach diesseitiger 

Einschätzung kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und zur Beachtung bei künftigen 

Maßnahmen im Plangebiet in die Planunterlagen aufgenommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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7. 

8. 

9. 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Oestrich-Winkel 

wird ein Freistellungsverfahren beantragen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Die Aufhe-

bung des Bebauungsplanes zur Schaffung planungsrechtlicher Klarheit kann unab-

hängig davon weiter betrieben werden. 
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1. 

Regierungspräsidium Darmstadt - Kampfmittelräumdienst 

Beschlussempfehlungen 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

vermerkt. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Vodafone Hessen GmbH & Co.KG (19.11.2021) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und zur Beachtung bei weiteren Maß-

nahmen im Plangebiet in die Unterlagen aufgenommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Planauskunft Vodafone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV 2022/36 Anlage 1, Seite 23 von 23




